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ABLAUF DER TAGUNG
• Tagesprogramm
• Tagesordnung
• IST-Zustand 

- Statuten / Reglemente
• Mitgliederzahlen
• STRATEGIE           AUSBILDUNG

MARKENVERGABE      



TAGESPROGRAMM

1000-1100 Analyse
1100-1120 Pause
1120-1345 Diskussion und Strategie
1345 Abschluss und Mittagessen



TAGESORDNUNG

1. Begrüssung
2. Analyse
3. ISIA-Marke und Aufstiegsanlagen
4. Strategien
5. Umsetzungsplan
6. Weiteres Vorgehen
7. Allfälliges



BEGRÜSSUNG
• Neuer Vorstand

Ziel: Umsetzung der Statuten 
und Reglemente

Kontrolle Markenvergabe
Hilfe und Kontrolle bei Umsetzung
des Minimumstandards



PROBLEME

• unkontrollierte Vergabe der ISIA-Marke
• gefälschte ISIA-Marken
• Imitation von ISIA-Marken

Vertrauensverlust in den 
Wert der ISIA-Marke



Z I E L E
Die ISIA-Marke ist Garant für:

- höchster Grad der (staatlichen) Ausbildung

- Einhaltung des ISIA-Minimum-
standards bei der Ausbildung 

- kontrollierte Vergabe der ISIA-Marke



WAS SAGEN DIE 
STATUTEN:
Art. 1

ISIA ist ein freiwilliger, uneigenütziger
Verein von nationalen Berufsskilehrer-
Organisationen

Art. 3
ISIA ist ein internationaler Dachverband 
zur Wahrung und Förderung der 
Interessen der Berufsskilehrer



WAS SAGEN DIE 
STATUTEN:

Art. 5
Pro Staat kann nur ein selbstständiger 
Berufsskilehrerverband mit eigenen 
Statuten Mitglied in ISIA sein



AUFGABEN VON ISIA

• Förderung der Beziehungen zwischen 
den einzelnen nationalen Organisationen

• Förderung der Zusammenarbeit in 
Skitechnik, Methodik, Didaktik und 
Sicherheit

• Förderung von Informationsaustausch
• Förderung der internen und externen 

Meinungsbildung



KEINE ZUSTÄNDIGKEIT

für gegenseitige Anerkennung der Berufstitel

national staatliche und über-
staatliche Gesetze wie z.B.
EU-Diplomanerkennungs-
Richtlinien



ISIA-MINIMUM-
STANDARD (MS)

- ISIA-Mitglieder müssen MS erfüllen
- MS ist kein automatischer Anspruch auf 

gegenseitige Anerkennung
- MS gilt als internationale Richtlinie für 

die Berufsskilehrerausbildung
- MS beinhaltet eine obligatorische 

Haftpflichtversicherung



AUSBILDUNG/
PRÜFUNGEN
ZIELE

• Technik
• alpine Gefahren
• Marketing
• Sprachen
• Gesetze und Vorschriften



AUSBILDUNGSKRITERIEN

- hoher Eintrittsstandard
- rund 450 Stunden Ausbildung

2 / 3 praktische Ausbildung
1 / 3 theoretische Ausbildung



KONTROLLEN

• ISIA kann Ausbildungen und Prüfungen
kontrollieren

• Fortbildungspflicht:
mindestens 1 Tag pro Jahr



ISIA-MARKENVERGABE 
ORDNUNG

- Schutz durch Eintragung im 
Markenregister (CH) Nr. 422 486 

- Vergabe nur an Mitgliedsländer und deren 
Mitglieder

- Gültigkeit nur mit nationalem 
Verbandsausweis und Skilehrerabzeichen

- Verantwortlichkeit der Mitgliederländer 
für die Vergabe der ISIA-Marke nur an 
ihre höchstausgebildeten Lehrer



• Qualität fordert:
Standards, Richtlinien und Kontrollen

darüber müssen wir heute 
sprechen!



MITGLIEDERZAHLEN

36 Nationale Mitgliederverbände
135‘000 Skilehrer
43‘000 höchst geprüfte Berufsskilehrer
38‘000 ausgegebene ISIA-Marken



SEILBAHNEN UND 
AUFSTIEGSANLAGEN

- Seilbahnen sind Privatunternehmungen
- Ermässigungen an Berufsskilehrer =

G o o d w i l l
keine Verpflichtung
Vertrauen!

- Jeder Landesverband muss dafür 
kämpfen



STRATEGIE UM 
QUALITÄT UND 
VERTRAUEN 
BEIZUBEHALTEN

Umsetzen ISIA-Minimumstandard

Kontrolle ISIA-Marken Vergabe






